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1. Distanzunterricht für ganze Klassen

Distanzunterricht am Comenius Berufskolleg wird grundsätzlich nur in Ausnahmefällen angewendet.

Klassen können dann in den Distanzunterricht versetzt werden, wenn Prüfungsphasen anstehen,

Unterrichtsstunden ausfallen oder andere organisatorische Umstände dies erforderlich machen.

Diese Entscheidungen werden sorgfältig getroffen und dienen dem Ziel, den bestmöglichen Lern-

fortschritt der Studierenden zu gewährleisten. Alle Beteiligten werden rechtzeitig, spätestens am

Vortag, über den Wechsel zum Distanzunterricht informiert, um einen reibungslosen Übergang zu

gewährleisten.

Regelung und Rechtliches des Distanzunterrichts:

- Die Studierenden sind zur Teilnahme am Distanzunterricht im gleichen Maße wie dem

Präsenzunterricht verpflichtet. Fehlen ist zu entschuldigen und wird im Klassenbuch

dokumentiert.

- Distanzunterricht ist in Umfang und Bewertbarkeit dem Präsenzunterricht gleichwertig.

- Die Anwesenheit wird durch die Abgabe der jeweiligen Aufgabe zum fristgerechten

Zeitpunkt dokumentiert. Bei Videokonferenzen wird die Anwesenheit zu Beginn der

Konferenz kontrolliert.

- Die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten gehen in die

Leistungsbewertung ein. Im Distanzunterricht vermittelte Inhalte dürfen Teil der schriftl.

Arbeiten sein.



Ablauf:

- Grundsätzlich orientieren sich die Lehrkräfte sowie die Studierenden am regulären

Stundenplan.

- Sollten Ihre Fachlehrer/innen eine Videokonferenz durchführen, so werden Sie von ihm/ihr

am Vortag dazu eingeladen.

- Sollte der Stundenplan zu Hause aus z. B. familiären oder technischen Gründen nicht

eingehalten werden können, bitten wir darum, dass die Studierenden die betroffene

Lehrkraft spätestens am Vortag per Mail darüber informieren (nach Absprache können

betroffene Studierende das Schulgebäude nutzen, um am Distanzunterricht teilzunehmen).

- Sollten Ihre Fachlehrer/innen eine Aufgabe ohne Videokonferenz vorbereitet haben, so wird

diese spätestens zum Beginn der Unterrichtsstunde in den jeweiligen Classroom

hochgeladen.

Aufgaben und Fristen:

- Im Regelfall stellen die Lehrkräfte die Unterrichtsmaterialien per Classroom zur Verfügung
(spätestens zum Beginn der Unterrichtsstunde).

- Die Lehrkräfte machen mithilfe von Zeitangaben transparent, ob Aufgaben für einzelne 
Schulstunden oder für mehrere Stunden gestellt werden.

- Den Studierenden sollte also immer klar sein, bis wann eine Aufgabe zu bearbeiten ist und 
ob und in welcher Form eine Abgabe gefordert ist. I.d. R. erfolgt ein Arbeitsnachweis am 
Ende einer Schulstunde, indem die Studierenden ihre Aufgabe im Classroom abgeben. 
Abweichende Regelungen (z. B. bei Projektarbeit) sind jederzeit möglich und werden Ihnen 
durch Ihre Fachlehrer/innen mitgeteilt.

- Verständnisfragen oder Unklarheiten bzgl. der gestellten Aufgaben versuchen die 
Studierenden zunächst mit der eigenen Lerngruppe zu klären, bevor die Lehrkraft 
kontaktiert wird.

- Feedback für eingereichte Aufgaben kann in unterschiedlichen Formen erfolgen. Möglich 
sind bspw. Kenntnisnahmevermerke, Lösungshinweise, Lösungsskizzen oder Musterlösungen 
von der Lehrkraft, Best-Practice-Beispiele von anderen Lernenden, Wortrückmeldungen zu 
Teilaufgaben oder Gesamtkorrekturen.

Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt, insbesondere wenn es um inhaltliche Fragen bezüglich der Aufgaben-

stellungen geht, per Kommentarfunktion unter den jeweiligen Aufgaben im Classroom (für alle

sichtbar). Für den persönlich diskreten Austausch kann die private Kommentarfunktion im Classroom

gewählt werden.

Für Fragen außerhalb der Aufgabenstellung und die keiner zeitnahen Antwort bedürfen, kann die

Kommunikation per E-Mail erfolgen. Bei der Kommunikation gelten die Rahmenarbeitszeiten von

07:30 bis 16:00 Uhr, montags bis freitags.



2. Distanzunterricht für einzelne Studierende

Der Präsenzunterricht stellt grundsätzlich die Basisform des Unterrichts dar. Alle Studierenden

nehmen daran teil, um den bestmöglichen Lernerfolg zu gewährleisten. Es ist jedoch anzuerkennen,

dass in Ausnahmefällen individuelle Bedürfnisse oder besondere Umstände vorliegen können, die

eine Teilnahme am Präsenzunterricht von zuhause aus erforderlich machen. In solchen Fällen kann

auf Antrag und nach Prüfung durch die Schulleitung und mit Beratung der FachlehrerInnen eine

Genehmigung erteilt werden. Die Entscheidung erfolgt auf Grundlage einer individuellen Ein-

schätzung und wird im Einklang mit den geltenden Richtlinien und Regelungen getroffen. Es ist

wichtig zu betonen, dass diese Ausnahmen auf Einzelfälle beschränkt sind. Das CBK wird sich

bemühen, die Bedürfnisse der Studierenden bestmöglich zu berücksichtigen, während gleichzeitig

der pädagogische Mehrwert des Präsenzunterrichts gewährleistet werden kann.

Die Organisation wird individuell mit den beteiligten Lehrkräften und Mitstudierenden, je

nachdem, wie langfristig die Teilnahme über den Distanzunterricht stattfindet, vereinbart. Die

Kommunikation übernimmt dabei die Klassenleitung.

So kann es bei einer längerfristigen Teilnahme am Unterricht von Zuhause aus sinnvoll sein, eine

Person in der Klasse auszuwählen, die den oder die betreffende/n Studierende/n über ein zusätzlich

ausgeliehenes iPad im Unterricht dazu schaltet.

In Ausnahmefällen kann es auch möglich sein, sich trotz Verhinderung/Krankheit inkl. regulärer

Entschuldigung digital dazu zuschalten, wenn beispielsweise die Klassenlehrerin/Fachlehrerin

wichtige Informationen mitteilen möchte oder aber eine sinnvolle bewertbare Präsentation einer

Gruppenarbeit ansteht, die auch digital übertragen werden kann. Dies sollte rechtzeitig, jedoch mind.

24 Stunden vorher mit der Gruppe/den Lehrkräften abgesprochen werden.
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